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Durchführungsvertrag _ ",.. "_^";^«
^Be'bauuSsplan Nr. 50 "Marienheim"

Zwischen

zum vorhabenbezogenen

Stadt Norderney
- vertreten durch den Bürgermeiste

"Am Kurplatz 3, 26548 Nordemey
"(nachstehend "Stadt" genannt)

und

NG Die Norderney Genossenschaft e^G.
- vertreten durch d^V'o^itzenden ̂ Vor^des Herrn

Poststraße5, 26548Nordemey
(nachstehend "Vorhabenträger" genannt)

»M gem. § 12Abs. l B»GB folgender D»chahmngsvert,. g gescUossen:

TEIL A-ALLGEMEINES

^-^^sj^^^^^^^^'SL
^tung^Alters^und ̂o^^^^^
'S! ̂ ä^?^^£^^zw ^<ae

^fl^STM ^ch^TNordemey zu redisier«.

§ l Gegenstand des Vertrages

Ä.;=a=£.=KÄ£u -_"'""
'£S:Ä=Ä--Ä"^-=--'--"
§ 2 Bestandteü des Vertrages

rr^e:rJSSG^ena.sV,^*,..es(^. ),

S^±SI%äv^.s^^^eOs, ^..V..o^3. 12.20. (An.
^ S^^^^'s^^^taBevassws^y5)- ^
f) planzeichnungen (Anlage 6).
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§ 3 Vorhaben- und Erschließungsplan

Der Vorhabenträger hat für das vorbezeichnete Grundstück bei der Stadt einen mit dieser abge-
stimmten Vorhabenplan mit dem Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes eingereicht.

Durch die Vereinbarungen in diesem Vertrag bleibt die Planungshoheit der Stadt unberührt. Eme
Verpflichtung zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird durch diesen Ver-
trag ausdrücklich nicht begründet. Die Baiileitplanimg der Stadt im Hinblick auf das vorstehend
näher bezeichnete Planungsgebiet wü-d somit nicht zum Gegenstand vertraglicher Verpflichtung
gemacht.

TEIL B - VORHABEN

§ 4 Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben betrifft die Errichtung und den Betrieb emer dem betreuten Wohnen nach Maßgabe
von § 6 dieses Vertrages dienenden Seniorenresidenz mit Pflege- und Betreuungseinrichtungen auf
dem Grundstück des "Marienheims". Unter Einbeziehung des denkmalgeschützten Gebäudeen-
sembles soll über eine städtebaulich verträgliche und auf das Baudenkmal Rücksicht nehmende
Verdichtung auf dem Baugrundstück eine Infi-astruktur entstehen, die mit betreutem Wohnen, Ta-
gespflege m Verbindung mit einem ambulanten Pflegedienst und Wohngmppen mit Pflegeeinrich-
tungen eine umfassende Versorgungskette anbietet.

Folgende bauliche Maßnahmen sind vorgesehen:
Rückbau von hofseitigen Anbauten und Nebengebäude.
Umbau des denkmalgeschützten Hauptgebäudes innerhalb der bestehenden Kubatur. Das
Erdgeschoss ist teüweise für eine zum Pflege - und Betreuungskonzept der Seniorenresi-
denz passende gewerbliche Nutzung (z.B. Restauration) vorgesehen, (nähere Einzelheiten
zurNutzungsbeschreibung siehe unten). Im Hof des Gebäudes wird ein neuer, überdachter
und verglaster Eingangsbereich mit Foyer errichtet.
Weiterhin werden Einheiten des betreuten Wohnens sowie Wohnimgen für Personal errich-
tet, welches für den Betrieb der Marienresidenz notwendig ist.
Neubau eines Gebäudes mit zwei Vollgeschossen und einem sonstigen Geschoss in der
Baulücke an der Wilhehnsto-aße für Personalwohnungen und 4 Wohnungen gemäß nach-
folgender abschließender Nutzungsbeschreibung (im Folgenden multifi.mktionelle Woh-
nungen genannt) : Uberhangwohnungen, Wohnimgen für Patienten in Tages- oder Kurz-
zeitpflege, Unterkunft fiiir Besucher/Angehörige der Bewohner der Marienresideiiz. Die
multifunktionellen Wohnungen sind ausschließlich zweckgebunden für den laufenden Be-
trieb zu nutzen, nicht auf dem freien Markt anzubieten und nicht veräußerbar.
Neubau eines Gebäudes mit einer maximalen Höhe von 15, 00 Metern im Innenhof. Das
Gebäude wird ausschließlich Wohngmppen nach dem Konzept der sog. Hausgemeinschaft
für Senioren und / oder Wohnungen für betreutes Wohnen sowie eine Tagespflege im Erd-
geschoss beinhalten.
Attraktivienmg der Freianlagen zu einem öffentlich zugänglichen Innenhof.

Der Vorhabenträger legt die spätestens nach Ablauf eines mit Fertigstellung sämtlicher Gebäude-
teile beginnenden und inhaltlich in § 6 Abs. 2, Satz 4 dieses Vertrages geregelten Ubergangszeit-

Staüd: 23. 03. 2016
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"ums von n,»^ d,» Jaten.zu erfolge Nu^ng de, einzelnen G*>»defl, chen in d« n^h.

Flächenberechnun Übersicht:

EG-EG-EG l.OG-l. OG l. OG - 2. 0G 2. 0G-
- l.OG - DG 3.0G

D6-SG

multifunktionale Wohnung

Cafe / Restaurant

betreutes Wohnen

Personal

Gewerbe / Verwaltung

Tagespflege

pflegegruppen

Erschließung

Summe

96,46

243,4

275,62

52,99

29, 43

220, 01

145, 81

122.22

1185,94

95,9

433,63

400, 03

5,05

934,61

71, 07

400, 03

5,05

476, 15

467.01 556,08

400,2

5, 05

872,26

4, 26

560,34

SB Summe Prozent

192,36

243,4

1.732.34

83,4 207,46

29, 43

220,01

1.346,07

141,63

4, 68

5,92
42, 12

5, 04

0,72

5,35

32, 73

3,44

83,4 4112, 7 100,00

l.

1A
-l
-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9
-10
-11
-12

-13

-14

-15

-16
-17
-18
-19
-20
-21

Hauptgebäude alt
EG
lApt 2RKB

1RKB
1RKB

1RKB

lApt

lApt
lApt
l

l

l

l

l

l

l

l

2

l

l

l

l

l

l

l

l

Flur
Flur

IR

IR
Treppenhaus

Eingang

Restaurant

Garderobe

Gäste WC

Küche
Flur
Flur

Lager

Personal WC

Abstellraum

Eingangshalle/Gastronomie
Windfang

54,65
27,48

je 25,63
27,36

9,41
5,42

14, 25

15, 18
14,14

6,2
144, 79

15,45
je-11,02

27, 34
7,47
2, 14
9,81

16,78
8,59
83,6
4, 16

BW

BW

Personal

Personal

Gewerbe
(Friseur, Physiotherapeut, Arzt o.a.)
Gewerbe (s. o.)

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

1B

-101
-102

-103

l. OG

lApt

lApt

lApt

2RKB
3RKB
2RKB

Stand :23.03.2016

47,54 BW
80,22 BW
40,98 BW
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-104
-105
-106

-107

-108
-109

-110

-111
-112

lApt
l

lApt
lApt
l

lApt
lApt
l

l

1RKB
Flur

2RKB

2RKB

Flur

2RKB

2RKB

Flur

Treppenhaus

27,02 BW

20, 48

54,63 BW
40, 78 BW

18,56
41,39 BW
41, 39 BW

3, 28
5, 05

IC
-201

-202

-203

-204

-205
-206
-207
-208
-209
-210

-211

-212

2.0G

lApt
lApt
lApt

lApt
l

lApt
lApt
l

lApt
lApt
l

l

2RKB

3RKB

3RKB
1RKB

Flur

2RKB

2RKB

Flur

2RKB

2RKB
Flur

Treppenhaus

48,17 BW
80,95 BW
52,64 BW
37,88 BW
30,99

52, 1 BW

46,01 BW

7,8
44, 54 BW

44,44 BW

3, 28
5, 05

10

-301
-302
-303
-304
-305
-306

-307
-308

l. DG

lApt
lApt
lApt
lApt
l

lApt
lApt
l

3RKB

3RKB

4RKB

3RKB

Flur

2RKB

2RKB

Flur

46,92 BW
46, 99 BW

56,01 BW

44, 52 BW

17, 53

39,4 BW
39,4 BW
3, 29

1E
-401

-402

-403

2.DG
lApt

lApt
l

2RKB

2RKB
Flur

36,83 Personal

36,83 Personal

3, 98

2.

2A
-40

-4l

Haus Wilhelmstraße

EG

lApt 3RKB

lApt 3RKB

Stand :23. 03. 2016

41, 96 Multifunkt. Whg.
(als Überhangwhg., Ferienwhg. für Besucher
Marienheim, Whg. für Patienten Tagespflege)

41, 96 Multifunkt. Whg. (s. o.)
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-42

2B
-43
-44

-45

l.OG

lApt
lApt
l

Flur

3RKB

3RKB
Flur

8,3

43,54 Multifunkt. Whg. (s.o.)

43,54 Multifunkt. Whg.(s. o-)
4,92

2C

-46

-47

-48

-49

DG
lApt
lApt
l

l

2RKB

2RKB

Flur

Heizraum

28,45 Personal

28,45 Personal

4, 92

2,63

3.
3A
-50
-56

-51

-52

-53

-54
-55

Neubau Hof

EG
l

l

9

lApt
lApt
lApt
lApt

Tages pflege
Treppenhaus
Nebenräume + Flur

2RB

2RB

2RB

2RB

220,01 Tagespflege

11,43 Tagespflege

Ges. 146,51 Pflegegruppen
44, 71 BW

44, 62 BW

44, 62 BW

44, 71 BW

3B

-151
-152
-153
-154
-155

-156

-157

-158

-159

-160

-161
-162
-163
-164
-165
-166

-167

-168

3C
-251

l.OG

lApt
lApt
lApt
lApt
lApt

lApt
lApt
lApt
lApt
l

l

l

l

l

l

l

l

l

2.0G
lApt

1RB

1RB

1RB

1RB

1RB

1RB

1RB
1RB
1RB

Wohnküche

HW-Lager

Pflegedienstzimmer

Pflegearbeitsraum

Lager

Flur

Beh. -WC

Pflegehilfsmittellager

Treppenhaus

1RB

21,83
21,83
21,83
21,83

24, 29

24, 29

24, 29

24, 29

24,29
68,31

5, 29
13, 67

6,96

6, 96

71, 68

5,81
5,81

6, 77

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pftegegruppe

21, 83 Pflegegruppe

Stand: 23.03.2016
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-252 lApt 1RB
-253 lApt 1RB
-254 lApt 1RB

-255 lApt 1RB
-256 lApt 1RB
-257 lApt 1RB

-258 lApt 1RB

-259 lApt 1RB
-260 l Wohnküche

-261 l HW-Lager

-262 l Pflegedienstzimmer

-263 l Pflegearbeitsraum

-264 l Lager
-265 l Flur

-266 l Beh.-WC
-267 l Pflegehilfsmittellager

-268 l Treppenhaus

21,83
21,83

21,83
24,29
24,29
24,29
24,29
24,29
68,31

5, 29

13,67
6,96
6,96

71,68
5,81
5,81
6, 77

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

3D 3.0G
-351 lApt 1RB

-352 lApt 1RB
-353 lApt 1RB
-354 lApt 1RB

-355 lApt 1RB
-356 lApt 1RB

-357 lApt 1RB

-358 lApt 1RB

-359 lApt 1RB
-360 l Wohnküche

-361 l HW-Lager

-362 l Pflegedienstzimmer

-363 l Pflegearbeitsraum

-364 l Lager

-365 l Flur
-366 l Beh.-WC
-367 l Pflegehilfsmittellager
-368 l Treppenhaus

21,83
21,83
21,83
21,83
24,29
24,29
24, 29

24,29
24,29
68,31

5, 29
13,67

6,96
6,96

71,68
5,91
5,81
6,84

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

Pflegegruppe

3E

-451
-452
-453
-454
-455

DG
lApt

lApt
2

l

l

Stand: 23. 03. 2016

3RKB

3RKB

Flur

Treppenhaus
Abstellraum

104,55 BW
116,87 BW

Ges. 13, 96

4,26
8,29
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Ergänzend wird auf die als Anlage 4 zum Vertrag genommenen Planzeichaungen verwiesen, die
Bestandteil dieses Vertrages sind und deren Nummerierung auf diejenige der vorstehenden zwei-
ten Tabelle von § 4 dieses Vertrages Bezug nimmt.

§ 5 DurchführungsverpHichtung und Fristen

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens im Vertragsgebiet gemäß
den Regelungen, Festsetzungen und verfahrenstechnischen Abläufen dieses Vertrages.

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, spätestens drei Monate nach Inkrafttreten des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes einen vollständigen und genehmigungsfähigen Bauantrag fiür das ge-
samte Vorhaben einzureichen.

Er wird spätestens 18 Monate nach Wirksainkeit der Baugenehmigung für das Gesamtvorhaben
oder einer Teilbaugenehmigung für einen Teilabschnitt mit dem Vorhaben begmnen und das Ge-
samtvorhaben bis zum 30. 6.2021 fertig stellen.

Der Vorhabenü-äger verpflichtet sich, die Gebäudeflächen spätestens nach Ablauf eines mit Fertig-
Stellung sämtlicher Gebäudeteile beginnenden und mhaltlich in § 6 Abs. 2, Satz 4 dieses Vertrages
geregelten Übergangszeitraums von maximal drei Jahren gemäß der in § 4 dieses Vertrages erfolg-
ten textlichen Festlegung zu nutzen bzw. nutzen zu lassen.

§ 6 Besondere Anforderungen an das Vorhaben und Nutzungspflichten

l) Die Einheiten zum betreuten Wohnen sowie der Wohngruppen dürfen ausschließlich von allen
Personen in einem Alter von über 65 Jahren sowie von betreuungsbedürftigen Senioren in einem
Alter über 55 Jähren (Hauptnutzungsberechtigter) und deren jeweiligen Lebenspartner genutzt
werden, die jeweils beide spätestens bei Emzug m die Einrichtung dort mit Hauptwohnsitz gemel-
det sind, ihren Lebensmittelpunkt aufNordemey haben und die Einrichtung auch tatsächlich als
Hauptwohnsitz nutzen.
Betreuungsbedürftige Senioren m einem Alter über 55 Jahren sind Menschen, die^in der mildesten
Ausprägmig eüie erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz aufweisen und auf Dauer einen er-
heblichen Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung als Voraussetzung eines Verblei-
bens in den eigenen vier Wänden haben. Das Vorliegen einer Betreuungsbedürfügkeit gemäß vor-
genannter Definition als Bedingung dafür, die Einheiten zum betreuten Wohnen sowie der Wohn-
gmppen nutzen zu dürfen, muss diu-ch einen Arzt festgestellt und durch schriftliches Attest be-
scheinigt werden.
Sofern es sich bei dem Lebenspartner nicht ebenfalls um eine Person in einem Alter von über 65
Jähren oder um einen betreuungsbedürftigen Senior im Alter von über 55 Jahren handelt, endet die
Nutzungsberechtigung des Lebenspartners em Jahr nach dem Tode des Hauptautzungsberechtig-
ten. Andernfalls darf die Nutzung durch den überlebenden Lebenspartner zu den mit dem Haupt-
nutzungsberechtigten vereinbarten Bedmgungen fortgesetzt werden, wenn der überlebende Le-
benspartner Rechtsnachfolger des Hauptnutzungsberechtigten ist und er dies gegenüber dem Vor-
habenträger nachweist.

2) Das Pflegekonzept sieht die Pflege und Betreuung u.a. in Wohngmppen vor; dies setzt eine an-
erkannte Pflegestufe voraus. Die Pflegeleistungen werden nach den gesetzlichen Regelungen er-
bracht und mFt den zu pflegenden Personen direkt abgerechnet. Jedem Bewohner der Marienresi-

Stand : 23. 03.2016
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frrPnflwg^S^s^ve7gre id;barem^^^^^^^ ^ ^rfolgen-

TEIL C - ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN

§ 7 Vorbereitungsmaßnahmen

Der Vori.ab.ntög.r wiri aUe ßr die Erschließe und B.bauung des O^fficks .rforierUchen

TEIL D - KOSTENTRAGUNG

§ 8 Kosteutragung

Kosten

ten.

Rechnungsstellung durch die Stadt zu erstatten.

TEIL E - WEITERE VEREINBARUNG UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
8 9 VerauBerung de> GruBd.tacks. Rechtsnachfolg., Grundstiickrt. ilu.g, Z^.h.aaubung

Stand: 23. 03. 2016
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» Es ist das gememsame Bestreben beider Vertragsparteien, dass dieGesamtanlage mderummt-
2lbTV"e^gungsg^wahde7vo^^^^^ verbleibt. Der_Anteü derEmh^ffirdie^
^eSnmgd^rbTau;echtean"Dntte^^^^^^^^ ist, wird auf Zwei^Drittdder_Eiriieiten^ der
Woimfläche°begr^zt Der Vorhabenträger muss sich im Fall einer vem^e^o_dCTSOnst1^
Übertragung vo^Emheiten 'an'Dntte ein rechtlich durchsetzbaresund dmglichgeslcherte^R^^^^
kaufrSt"aSsbedingen"DTe Veräußerung des Erbbaurechts an anderen Ariagenteilen als den (

beschriebenen ist nicht zulässig.

des Erbbaurechts oder die Aufteilung der Wohneinheiten in Wohnimgseigentum^
naAWo^s7g7ntm^gesete (^G)"oder m geweAlichesTeUeig^^^erU^^ ̂ d^^
Regelungend?r"§?22'undI 24 BauGB hmaus - einem Genehmigungsvorbehalt durch die Stadt..

§ 9 Absatz 6 wird Bezug genoinmen.

; des Erbbaurechts oder die Übertragung der Liegenschaften alsGanzes^oderin
Teüen un^eruSTeinemGaaehnügungsvorbehalt durch die Stadt. Auf § 9 Absatz 6 wird Bezug
genommen.

5) Ein Wechsel der Betreiberschaft als Ganzes_oder in Teilen unterliegt einem Genehmigungsvor-
behalt durch die Stadt. Auf § 9 Absatz 6 wird Bezug genoinmen.

; gem. § 9 Absätze 3, 4 und 5 dieses Vertrages kann ̂ versagt^rd^ w^enn
dur^dkTe^miriFwekergabedes Erbbaurechts, die Übertragung der Liegenschaft oder de^
WechseTder'Beteiberschaft gern. den o.g. Absätzen aufgrund des äußeren Aii5cheins em Vers
gegerd iesen7erü:ag~-"msbeiondere der"§§ 4, 6 und 9 - zu befiirchten ist; ein Beweis, dass ein

Valragsverstoß nicht vorliegt, obliegt dem Vorhabenträger.

7) Zur Absicherung der Pflichten des Vorhabenü-ägers aus diesem Vertrag vereinbaren die Ver-
tragsparteien folgendes:

a) Im Baulastenverzeichnis des Landkreises Aurich wird gem. § 93 Nds; Bauordnung (NBauO)
eme"auf'dieDaue7des Vertragsverhältaisses zwischen dem Vorhabenträga- odersemem^
ReA^hfolger'unddemGmndstöckse^^ befi-istete Baulastmit dem ]tohal\emget^a-

.

TasFemeSKiCTe'Nutzimgals die in dFesem Vertrage beschriebene untersagt ist. Insbeson-

Serc w"erde7di'eVemiietungm einen ständig wechsehiden Personenkreis^Beherbergungs^-
w'ecken^'mitAusnahme de^ unter § 4 beschriebenen multifimktionellen Wohnungen-^sowie
j'ede'mcht durch das Vorhaben abgedeckte anderweitige gewerbliche oder private Nutzungen,
sowie spekulativen Leerstand untersagt.

) Für das Grundeigentum wird im Grundbuch eine auf die Dauer des vertragsverhältmsses^
zw^heiTdemVorhabenträger oder seinem Rechtsnachfolger und dem Grundstucks-eig^t^er
bSlete1 beslchranSrt7pe?so^^^
^^ende^S^Tderney'w^^ mit dem Inhalt, dass eine andere Nutzung als die in
diesem Vertrage beschriebene untersagt ist.

c) Für die Stadt Nordemey wird ein unbefiistetes Vorkaufsrecht gern. § 10^4,ff-,BGBan^d^
Erbbaurecht"sowieanden auf dem Vorhabengnmdstück vorhandenen und zukünftig entstehen-
den Gebäuden und Wohnungen im Grundbuch eingetragen.

Stand: 23. 03. 2016
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d) Die init den gemäß § 9 Abs. 7 b) und c) zu bewirkenden Gnmdbucheintragungen verbunde-
nen Kosten (Notar-, Gerichtskosten etc. ) trägt der Vorhabenträger.

8) Die VeipfUchtungen gem. § 9 dieses Vertrages geltenjumgemäß auch fiü- alle weiteren, auf den
vorbezeichneten Flurstücken zukünftig zu errichtenden Gebäude.

) Ein Anrecht, die oben bezeichneten Einheiten nach Baubeginn einer Zwischemuteun8;^h_
tog^wdl seuem^ande7enNu7^^^^ m den §§ 4 mid ^dieses Vertrages beschriebenen -

§ 10 Nachweispflichten

Der Vorhabenträger weist der Stadt per Gmndbuchauszug (Anlage 2) nach, dass er Erbbaunehmer
der Vorhabengrundstücke ist.

Der Vorhabenträger legt der Stadt vor dem Satzungsbeschluss über den voryoGn^zoSGWrlB^
b^ungspS^mfb'arrN achweise über diegesTcherte FmamierungderB^^BSbs;^d
SSg3^£BCS^Über Se^^
^geTet'zSgenkapital^sawie ^'belastbare Zusage einer Bank über die Höhe des das Eigen-
kapital des Vorhabenträgers übersteigenden Finanzierungsbedarfs, vor.
Als Nachweis fiir die Erffillung seiner in § 6 Abs. 3 dieses Durchffihmngsvertragesjeregelten^

El^htung zum'dauerhaft^ B'etrieb der Betreuungseimchtung durch e^anerkamt^^
b^ZZSn^oUf^spflTgeoder'emenandere^^^^^
^rtS^Tfleg^ageriStTachweisb^^^
S^totZTirA nlageTzu diesem I^hfulmmgsv^rag g^^m^e Absi^rü^g
^2^T2 l2101t51vorTmwZher der'Cantasverband ffir die Diözese Osnabrück e.V. seine^bsicht
z^B^eibungem^' erganz^denPflegein&astruktur mit einem pfl^ed^s,ow^emCT^^^^^^^
P^lnÜtT2Hlẑ d27"stotionTPlä^
?lSb7tneb reiSnde7i :eAtsv"erbm^Uchen V^^^^^ wird der Vorhabenträger der Stadt eme Ver-

tragskopie kostenfrei zur Verfügung stellen.

§11 Vertragsstrafen

Im Falle einer Verletzung der von ihm mit diesem Vertrag übernommen Pfli^zah^t ^ ^
^^^. ^sS^ord^^ Vertragsstrafe ̂ ohG^nb^zü5^0:^ ̂e~
deTKaal^dSahr7indem7mePmchtver^^ oderderenFortbestehen. festgl^^^^^^^ DJ_e
HCÖh^rTewJe?U^n Vwertmgs'strafe wird von der Stadt Nordemey nach billigem Ermessen be-

^itens des Vorhabenträgers begangene und die Veipmcht^g^rZ^ngd^ ̂rtr^ss^fe
amtö^ndeVertrag^erietzunI eines Verstoßes gegen die sich aus §§ 5, 6 und 9 erge-
benden vertraglichen Püichten des Vorhabenträgers vor.

Eine seitens des Vorhabenträgers begangene und die ̂ ^^^^^^^^afG
SFendeVertrags^etz^^^^lSungSro srchau7§'§^6'und 9 ergebenden vert^^^^ pfl^chtenmne"rhib eJner üml

^dis'cSichTAufforderung seitens der Stadt Nordemey gesetzten Frist nicht nachweist.
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ten zu verlangen.

Die Fälligkeit de, Vertr.^afe wi,d d» W*»^^^d^flich^g zur We"er-
^eT^SsbS6 änfamg nach §9 dieses Vertrages nicht erföllt wird.

(Beweislastumkehr).

Die ZaUung einer Vertngsstrafe .ntbmde. den VoAA.ntmg» nicht von de, Ve^flichtung zur
Einhaltung der mit diesem Vertrag übemonunenen Ftlicmen.

§ 12 Verpflichtung

einvemehmlichen Nutzung offen.

§ 13 Schlussbestimmungen

träger erhalten je eine Ausfertigung.

SoUten sich im B.ugen.h^gungs- <A, Baule,Vl»verf^«^d^» gegenüber den jetzt
7o^^n^^^i so'ist der Vertrag entsprechend anzupassen.

chen.

/
Stand: 23.03.2016
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§ 14 Wirksamwerden

Der Vertrag wird wirksam, sobald eine Baugenehmigung fiir das Vorhaben im Ganzen oder für
Teilabschnitte des Vorhabens nach § 33 BauGB durch die zuständige Baugenehmigungsbehörde
erteilt wird, spätestens jedoch, wenn die Satzung nach § 10 BauGB über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan in Kraft tritt.

Nordemey, den 23. 03. 2016

Für die Stadt:

Stadt Nordemey
Der Bürgenneister

für den Vorhabenträger:

Nordemey Genossenschaft e.G
Vorsitzender des Vorstandes


